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Erlass von Allgemeinverfügungen zur Beschränkung von Kontakten sowie zum Ver
bot des Ausschanks und Konsums von Alkohol im öffentlichen Raum

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Ge
sundheitsdienst-Gesetz - GDG) vom 14. Dezember 2001, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 2. Mai 2018, wird angewiesen, durch Allgemeinverfügungen auf der Grundlage der 
§§ 28a Absatz 1, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz folgende Maßnahmen 
umzusetzen.

I. Für sämtliche Kreise- und kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins ist eine Allgemeinver
fügung für folgende Maßnahme umzusetzen:

Im öffentlichen Raum sind der Ausschank und der Verzehr von alkoholhaltigen Ge
tränken untersagt.

II. Für Kreise und kreisfreien Städte bei denen der Schwellenwert von 70 Neuinfektionen je 
100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten wird oder ist, sind folgende 
Maßnahmen durch Allgemeinverfügungen umzusetzen:

1. Zusammenkünfte sind in der Öffentlichkeit und privaten Bereich nur zulässig, soweit 
eine Gesamtzahl von fünf Personen aus maximal zwei Haushalten nicht überschritten 
wird. Ausgenommen davon sind Zusammenkünfte eines einzelnen Haushalts mit mehr 
als 5 Personen. Ebenfalls ausgenommen sind Zusammenkünfte ausschließlich von Fa
milien im privaten Raum mit bis zu 10 Personen unabhängig von der Anzahl der Haus
halte. Familie im Sinne von Satz 3 sind Verwandte ersten und zweiten Grades (Ehe-
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und Lebenspartner sowie Kinder, Enkelkinder, Eltern und deren Geschwister, Großel
tern, Geschwister und deren Kinder) sowie jeweils deren Ehe-und Lebenspartner oder
Haushaltsangehörige.

2. Das Betreten von allgemeinbildenden Schulen, Förderzentren, berufsbildenden Schu
len, Ergänzungs- und Ersatzschulen ist untersagt.

Ausgenommen vom Betretungsverbot nach Satz 1 sind:
a) die Schülerinnen und Schüler,
b) die Lehrkräfte,
c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an den Schulen tätig sind, sowie Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter von Unternehmen, die zur Ausführung von Arbeiten an den 
Schulen tätig sind,

d) Personen, die sprach- und heilpädagogische Angebote erbringen,
e) erforderliche Schulbegleiterinnen und -begleiter,
f) Betreiber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von schulischen Mensen und ähn

lichen Einrichtungen,
g) Personen im Rahmen nicht schulischer Veranstaltungen, soweit der jeweilige 

Schulträger die Nutzung der Räume gestattet,
h) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von schulischen Institutionen sowie anderen Ko

operationspartnern, deren Anwesenheit von der Schulleitung aus dienstlichen Grün
den als notwendig angesehen wird,

i) Eltern, deren Anwesenheit aus dienstlichen Gründen von der Schulleitung als not
wendig angesehen wird, sowie

j) Personen, die Waren von Lieferanten an einen fest definierten Punkt in der Einrich
tung übergeben.

3. Schulverwaltung und Schulträger sind verpflichtet, weitergehende schulorganisatori
sche Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2- 
Virus im Schulbetrieb zu reduzieren.

4. In Angeboten der Kindertagesbetreuung (Elementar, Krippe, Hort und Kindertages
pflege) sollen alle erwachsenen Personen - und somit auch die pädagogischen Fach
kräfte - eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, § 2a Absatz 1 der Corona-Bekämp- 
fungsVO gilt entsprechend. Dabei können die pädagogischen Fachkräfte in der Betreu
ung der Kinder mit Blick auf das Kindeswohl situationsabhängig, z. B. zur gezielten 
Sprachförderung oder beim Streitschlichten und Trösten der Kinder, vorübergehend auf 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichten.

5. Ausnahmen von den Ziffern 2 und 4 des Erlasses können vom Gesundheitsamt ge
währt werden, soweit die durch die Beschränkungen bewirkten Belastungen im Einzel
fall eine besondere Härte darstellen und die Belange des Infektionsschutzes nicht über
wiegen.

Die Allgemeinverfügungen unter II. werden aufgehoben, soweit der Schwellenwertes von 
über 70 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern an fünf aufeinander folgenden Tagen un
terschritten wird.

Die Allgemeinverfügungen nach §§ 28a Absatz 1, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung 
mit § 16 IfSG sind bis zum 31. Dezember 2020 zu befristen.
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Die Allgemeinverfügungen sind gemäß §§ 28a, 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 
8 IfSG sofort vollziehbar.

Bestehende Allgemeinverfügungen des Kreises Pinneberg und der Stadt Kiel mit einem 
abweichenden Regelungsinhalt in der Ziffer II. 1. des Erlasses können bis zur Befristung 
beibehalten werden, soweit nicht weitere Regelungen durch die Corona-BekämpfungsVO 
getroffen werden.

Erläuterung für das Alkoholverbot:
Das Verbot des Konsums und des Ausschanks von Alkohol in der Öffentlichkeit dient 
dazu, alkoholbedingte Verstöße gegen Infektionsschutzmaßnahmen zu unterbinden. Trotz 
des Verbotes von Weihnachtsmärkten gibt es Verkaufsstände, die alkoholhaltige Getränke 
zum Verzehr anbieten. Um nicht dem Gaststättenverbot in § 7 zu unterliegen, werden die 
Getränke „to go“ angeboten, also zum Verzehr außer Haus. Dies führt dazu, dass sich in 
der Nähe der Verkaufsstände Menschen treffen, um dort gemeinsam in der Vorweih
nachtszeit alkoholhaltige warme Getränke zu konsumieren. Der Alkoholkonsum kann zu 
einer Herabsetzung der Hemmschwelle führen, was dazu führt, dass die gebotenen Vor
sichtsmaßnahmen wie die Einhaltung des Mindestabstandes oder das Tragen einer Mund- 
Nasen-Bedeckung nicht mehr eingehalten werden. Außerdem dient das Verbot der Kon
taktminimierung. Sowohl der Verkauf von Alkohol als auch der Konsum von Alkohol in der 
Öffentlichkeit führen zu einer größeren Zahl von Begegnungen von Menschen. Dies wider
spricht der derzeitigen Pandemiepolitik, das öffentliche Leben dort herunter zu fahren, wo 
menschliche Zusammenkünfte entbehrlich sind.
Zum Ausschank im Sinne dieser Vorschrift zählt nicht der Verkauf von geschlossenen Ge
binden, deren Inhalt nicht zum sofortigen Verzehr bestimmt ist.

Erläuterung für erweiterte Kontaktbeschränkunq:
Für Kreise und kreisfreie Städte bei denen eine Inzidenz von 70 Neuinfektionen je 100.000 
Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten wird sind erweiterte Kontaktbe
schränkungen notwendig, um die Ausbreitung der Pandemie einzuschränken.

Mit freundlichen Grüßen
N

Dominik Volk 
Ministerialdirigent 
Leiter der Gesundheitsabteilung


